
Selbstständig machen ohne Meistertitel: 
Diese Möglichkeiten gibt es 

Wer sich als Handwerker selbstständig machen will, muss einige fach-
liche Voraussetzungen erfüllen. Ein wichtiger Aspekt ist der Meister-
brief, denn ohne ihn kann man in vielen Handwerksberufen keinen 
eigenen Betrieb gründen. 



Selbstständig machen ohne Meistertitel: 
Diese Möglichkeiten gibt es 

Wer sich als Handwerker selbstständig machen will, muss einige fachliche Voraussetzungen 
erfüllen. Ein wichtiger Aspekt ist der Meisterbrief, denn ohne ihn kann man in vielen Hand-
werksberufen keinen eigenen Betrieb gründen. 
Doch es gibt einige Möglichkeiten, mit denen sich das trotzdem realisieren lässt. Wir erklären 
dir, wie es möglich ist und was du beachten musst, wenn du vorhast, ohne Meistertitel einen 
eigenen Betrieb zu gründen. 

→	 Beantragung einer Ausübungsberechtigung 

→	 Beantragung einer Ausnahmebewilligung 

→	 Besitz eines gleichwertigen Ausbildungsabschlusses

→	 Übernahme eines bestehenden Betriebs 

→	 Einstellung eines Meisters als technischen Betriebsleiter 

→	 Als EU-Ausländer: Vorlegung einer EU-Bescheinigung, der die   
 Qualifizierung für den Beruf ausreichend nachweisen kann 

Die	Handwerksordnung:	zulassungspflichtige,	
zulassungsfreie und handwerksähnliche Gewerbe

Das Handwerk wird in Deutschland durch die Handwerksordnung geregelt. Ein Bestandteil 
dieser gesetzlichen Grundlage ist die Einteilung handwerklicher Berufe in zulassungspflichti-
ge, zulassungsfreie und handwerksähnliche Gewerbe. 
Anlage A der Handwerksordnung enthält Gewerbe, die zulassungspflichtig sind und ohne 
einen Meistertitel nicht selbstständig ausgeübt werden dürfen. 
Anlage B beinhaltet eine Liste von zulassungsfreien Handwerken und handwerksähnlichen 
Gewerben. Für diese Berufe ist kein Meisterbrief notwendig.  

Obwohl die in Anlage A der Handwerksordnung genannten Berufe meisterpflichtig sind, gibt 
es dennoch mehrere Möglichkeiten, sich darin ohne Meister selbstständig zu machen. Im 
Folgenden geben wir dir Auskunft darüber, in welchen Ausnahmefällen dies möglich ist. 

Diese Möglichkeiten ohne Meistertitel zu gründen

Wenn du deinen eigenen Handwerksbetrieb im zulassungspflichtigen Bereich ohne 
Meistertitel gründen möchtest, kannst du von folgenden Sonderregelungen Gebrauch 
machen:  

→	 Erfolgreicher Abschluss der Gesellenprüfung 

→	 Mindestens sechs Jahre Berufserfahrung als 
 Geselle im jeweiligen Handwerk  

→	 Davon müssen mindestens vier Jahre in 
 leitender Position absolviert worden sein 

→	 Nachweis entsprechender betriebswirtschaft-
 licher, kaufmännischer und rechtlicher Kenntnisse  

Die Ausübungsberechtigung gemäß § 7 b der Handwerksordnung, auch bekannt als „Alt-
gesellenregelung“, ermöglicht qualifizierten Gesellen, sich ohne Meistertitel in einem zulas-
sungspflichtigen Gewerbe selbstständig zu machen. Für die Erteilung dieser Genehmigung 
müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. 

Die Ausübungsberechtigung

Die Voraussetzungen für die Beantragung einer Ausübungsberechtigung im Handwerk: 

Von der Sonderregelung ausgeschlossen sind Schornsteinfeger, Augenoptiker, Hörakustiker, 
Orthopädietechniker, Orthopädieschuhmacher und Zahntechniker. 



Beantragung der Ausübungsberechtigung 
Erfüllst du die Voraussetzungen, kannst du bei deiner zuständigen Handwerkskammer 
einen Antrag zur Erteilung einer Ausübungsberechtigung stellen. 
Der Antrag kann direkt oder online gestellt werden. Neben dem ausgefüllten Antrag musst 
du Nachweise abgeben, die belegen, dass du die Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Ausübungsberechtigung erfüllst. 

Qualifizierte Nachweise wären Zeugnisse der Ausbildung und gegebenenfalls weiterer 
Lehrgänge sowie Arbeitszeugnisse. In den Arbeitszeugnissen sollten deine Aufgaben- so-
wie Verantwortungsbereiche ausführlich dargestellt sein. Außerdem sollten die Arbeits-
zeugnisse auch belegen können, dass du über die notwendigen betriebswirtschaftlichen, 
kaufmännischen und rechtlichen Qualifikationen verfügst. 
Sollte dies nicht der Fall sein, kannst du diese Fertigkeiten in diversen Lehrgängen der Han-
delskammern erwerben. Fähigkeiten in diesen Bereichen sind zwingend notwendig. Deine 
zuständige Handwerkskammer kann von dir verlangen, eine Kenntnisprüfung in diesen Be-
reichen abzulegen. 

Kosten einer Ausübungsberechtigung
Die Antragsstellung ist bei einer Ausübungsberechtigung gebühren-
pflichtig. Allerdings fallen die Kosten im Vergleich zu einer Meister-
ausbildung viel geringer aus. Je nach Handelskammer beträgt die 
Bearbeitungsgebühr zwischen 50 und 800 Euro. Hinzu kommen die 
Kosten einer möglichen Kenntnisprüfung.  

Hast du eine Ausübungsberechtigung erhalten, folgt die Eintragung 
in die Handwerksrolle. 

Die Ausnahmebewilligung
Die Ausnahmebewilligung stellt eine weitere Sonderregelung dar, womit man sich im meis-
terpflichtigen Bereich ohne den Meistertitel selbstständig machen kann. 
Für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung gemäß § 8 der Handwerksordnung muss ein 
Ausnahmegrund vorliegen und der Nachweis der Kenntnisse und Fertigkeiten bei der Be-
antragung erbracht werden. 

Ausnahmegrund 
Ein Ausnahmegrund liegt vor, wenn die Ablegung der Meisterprüfung für die Aufnahme 
der selbstständigen Tätigkeit als unzumutbar angesehen wird. 
Beispiele für einen Ausnahmegrund wären: Ein fortgeschrittenes Alter (z.B. etwa ab 47 Jah-
ren) und eine schwere Krankheit oder Behinderung. 

Es kann auch eine befristete Ausnahmebewilligung erteilt werden. Hierfür könnte bei-
spielsweise eine längere Arbeitslosigkeit als Ausnahmegrund akzeptiert werden. 
Bei einer befristeten Ausnahmebewilligung muss allerdings die Meisterprüfung innerhalb 
eines individuell festgelegten Zeitraums nachgeholt werden.  

Kosten einer Ausnahmebewilligung
Für die Bearbeitung des Antrags zur Erteilung einer Ausnahmebewilli-
gung entstehen Gebühren. 
Die kosten variieren auch hier je nach Handwerkskammer und können 
bis zu 1000 Euro betragen. Hinzu kommen auch die Kosten einer mög-
lichen Kenntnisprüfung. 

Besitz eines gleichwertigen Ausbildungsabschlusses
Nach § 7 Abs. 2 der Handwerksordnung können auch andere Ausbildungen als Ersatz für 
den Meistertitel akzeptiert werden. Dabei kann es sich beispielsweise um einen Bachelor-
Abschluss im Studiengang Bauingenieurwesen oder Kraftfahrzeugelektronik handeln. 
Informiere dich bei deiner zuständigen Handwerkskammer, um zu klären, ob deine Aus-
bildung anerkannt wird. Ist dies der Fall, kannst du dich in die Handwerksrolle eintragen 
lassen und dich selbstständig machen. 



Einstellung eines Meisters als technischen Betriebsleiter 

Ein Handwerksbetrieb kannst du auch ohne eigenen Meistertitel gründen, wenn du jeman-
den mit Meistertitel als technischen Betriebsleiter einstellst. Dieser sollte die Arbeit im Betrieb 
beaufsichtigen und für die Einhaltung der Qualitätsstandards sorgen. 
Die zuständige Handwerkskammer prüft in diesem Fall, ob der Meister tatsächlich im Betrieb 
angestellt ist. In diesem Fall musst du den Anstellungsvertrag vorlegen und eine Betriebslei-
tererklärung einreichen. 
In dieser erklärt der Betriebsleiter, dass er verantwortlich für die fachlich-technische Leitung 
des Betriebs ist. Ein entsprechendes Formular zum Ausfüllen findest du in der Regel bei dei-
ner zuständigen Handwerkskammer. 

Übernahme eines bestehenden Betriebs

Die Übernahme eines bestehenden Betriebs stellt auch eine Möglichkeit dar, um sich ohne 
Meistertitel selbstständig zu machen. Hast du dies vor, solltest du dich vorher vergewissern, 
dass der Betrieb mindestens einen Mitarbeiter mit einem Meistertitel beschäftigt. 
Dieser kann dann nach der Übernahme als technischer Betriebsleiter fungieren. Wenn du 
einen Handwerksbetrieb übernimmst, hast du übrigens den Vorteil eines bestehenden 
Kundenstamms. 

Ausnahmebewilligung als EU-Ausländer durch Vorlegen 
einer EU-Bescheinigung

Wenn du deine handwerklichen Erfahrungen in einem anderen EU-Staat erworben hast, 
kannst du als EU-Ausländer eine Ausnahmebewilligung nach § 9 der Handwerksordnung 
beantragen. Damit du das tun kannst, muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein. 

→	 selbständig oder als Betriebsleiter mindestens sechs Jahre lang   
 ununterbrochen ausgeübt

→	 selbstständig oder als Betriebsleiter nach einer mindestens 
 dreijährigen Ausbildung drei Jahre lang ununterbrochen ausgeübt

→	 selbstständig mindestens drei Jahre ununterbrochen und min-  
 destens fünf Jahre unselbstständig ausgeübt

→	 nach einer mindestens dreijährigen Ausbildung mindestens fünf  
 Jahre in leitender Position ununterbrochen ausgeübt. 
 Davon mindestens drei Jahre in einer Tätigkeit mit technischen   
 Aufgaben und der Verantwortung für mindestens eine Abteilung  
 des Unternehmens.
 

Die Tätigkeit wurde in einem anderen EU-Staat: 

Fit fürs Handwerk – ein Service von Blauarbeit.de

Weitere Infos rund um die Themen Handwerk und Existenzgründung 
findet man auf www.fitfuershandwerk.de

Für Fragen, Infos und Anregungen: info@fitfuershandwerk.de oder 
0221 / 3 90 90 122.

Erfüllst du eine der Bedingungen, musst du diese durch die von deinem Heimatland be-
nannte zuständige Stelle in Form einer EU-Bescheinigung bestätigen lassen. 
Mit dieser Bescheinigung kannst du dann einen Antrag auf die Erteilung einer Ausnahme-
bewilligung gemäß § 9 der Handwerksordnung stellen.  


